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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich dazu entschlossen, bei unserer Gesellschaft eine Jagd- und Sportwaffenversiche-
rung abzuschließen. Für diesen Beweis Ihres Vertrauens danken wir Ihnen.

Unter einer dauerhaften und vertrauensvollen Zusammenarbeit verstehen wir, unseren Vertrags-
partner schon vor Vertragsabschluss umfassend und zweifelsfrei zu informieren. Deshalb erhalten
Sie in dieser Broschüre alle maßgebenden Versicherungsbedingungen sowie die dazu gehörenden
wichtigen Verbraucherinformationen gemäß § 10 a Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG).

Die folgende Übersicht soll Ihnen helfen, die Versicherungsbedingungen und die weiteren Infor-
mationen schnell zu finden.

Ihre

Seite
Was Sie über Ihre Versicherung von Jagd- und

Sportwaffen nebst Zubehör wissen sollten 3

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung

von Jagd- und Sportwaffen nebst Zubehör 4

Sonderbedingungen für die Neuwertversicherung

von Jagd- und Sportwaffen nebst Zubehör 7

Anhang

Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),

aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB),

dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der

Zivilprozessordnung (ZPO) 8

Merkblatt zur Datenverarbeitung 15

Das Inhaltsverzeichnis



3

Was Sie über Ihre Versicherung von 
Jagd- und Sportwaffen nebst Zubehör wissen sollten.

Alle Jagd- und Sportwaffen sowie Zubehör, wie im Antrag bzw. Versicherungsschein genannt.

Waffenzugehörige Zieloptik ist nur mitversichert, wenn diese im Antrag mit jeweiliger Wertangabe erfasst
ist.

Versicherungsschutz besteht gegen Verlust, Zerstörung und Beschädigung der Gegenstände.

Zu den Ausschlüssen gehören Krieg-, Streik-, Kernenergiegefahr, Schäden durch Verschleiß, Abnutzung,
Funktionsstörungen, Rost, Hängen-, Stehen- oder Liegenlassen, Verwenden von nicht zugelassener Muni-
tion.

Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungspreis (Neuwert); ist der Zeitwert niedriger als 50 % des Neu-
wertes, gilt als Versicherungswert der Zeitwert.

Der Wert neu angeschaffter Gegenstände geht aus den Rechnungen hervor. Ältere Gegenstände wird Ihnen
gern ein Waffenhändler schätzen.

Bei der Versicherung von Waffen mit einem Einzelwert von EUR 5.000 und mehr werden Wertnachweise
benötigt.

Die Versicherungssumme für die einzelne Sache muss dem Versicherungswert entsprechen. Ist sie zu
niedrig gewählt, werden im Schadenfall Abzüge gemacht (Unterversicherung).

Deshalb sollten Sie regelmäßig, am besten jährlich, überprüfen, ob die Versicherungssummen wegen der
Preis- und Wertentwicklung der Waffen neu festzusetzen sind.

Grundsätzlich auf der ganzen Welt, während des Führens und Unterbringens, zu Hause und im Revier,
auch auf Reisen im Pkw und Hotel.

Bitte verständigen Sie uns unverzüglich schriftlich oder mündlich. Im Fall von Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub, räuberischer Erpressung oder eines sonstigen Abhandenkommens muss auch unverzüglich
die zuständige Polizei verständigt werden.

Bitte melden Sie den Verlust auch dem zuständigen Fundbüro. Lassen Sie sich alle diese Meldungen
bestätigen.

Von uns erhalten Sie dann ein Schadenmeldeformular. Wenn Sie dieses vollständig ausfüllen und um-
gehend zurücksenden, tragen Sie zu einer schnellen Schadenregulierung bei.

Der Versicherungsvertrag wird, wie kaum ein anderer Vertrag, von Vertrauen geprägt. Gegenseitige Infor-
mationen tragen dazu bei, das Vertrauen zu erhalten und Störungen des Versicherungsschutzes zu ver-
meiden. Unser Wunsch ist es, zu einer langjährigen und guten Partnerschaft zu kommen. Sollten Sie Fra-
gen haben oder sollte Ihnen etwas nicht zusagen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir sind für Sie da.

Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Versicherungsvertrag, Ihrem Versicherungsschutz oder auch
unserer Beratung und Betreuung Fragen, Wünsche, Bedenken oder Beschwerden haben, so können Sie
sich jederzeit vertrauensvoll an Ihren Betreuer, unsere Außenstellen oder die Hauptverwaltung wenden.
Für Mitglieder der Gothaer Versicherungsbank VVaG steht in allen Beschwerdefällen unser Beauftragter
für die Anliegen der Mitglieder, Arnoldiplatz 1, 50969 Köln, zur Verfügung.

Generell steht Ihnen die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin), Graurheindorfer Str.
108, 53117 Bonn, als zuständige Aufsichtsbehörde in Beschwerdefällen zur Verfügung.

Darüber hinaus ist unser Unternehmen Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Kronenstr.
13, 10117 Berlin. Sie haben somit die Möglichkeit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungs-
verfahren in Anspruch zu nehmen.

Ansprechpartner/
Aufsichtsbehörde

Welche Gegenstände sind
versichert ?

Gegen welche Gefahren?

Was ist ausgeschlossen?

Welcher Wert ist zu versichern?

Wertnachweise

Wie hoch muß die Versicherungs-
summe sein?

Wo gilt die Versicherung?

Im Schadenfall
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Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von
Jagd- und Sportwaffen nebst Zubehör 
(AVB Jagd- und Sportwaffen) – Fassung 1998

1. Die Versicherung erstreckt sich, wie im Versicherungsschein genannt, auf Jagd- und Sportwaffen sowie
Zubehör, wie z. B. Zielfernrohr, Fernglas, Gewehrkoffer oder Futteral, Munitionskoffer, Jagdtasche,
Rucksack, Jagdstuhl, Jagdmesser, jagdliche Ausrüstungs- und Bekleidungsstücke (auch am Körper
getragene) und die zum Jagd- und Sportgebrauch notwendige Munition.

2. Ausgeschlossen von der Versicherung sind Schmuckgegenstände aller Art, Foto-, Filmapparate und
tragbare Videosysteme, Geld, geldwerte Papiere, Urkunden, Fahrkarten, wie überhaupt alle Gegen-
stände, die nicht zum Sport- oder Jagdgebrauch erforderlich sind.

3. Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, besteht Versicherungsschutz in allen Ländern der Erde –
weltweit.

Der Versicherer haftet für Verlust, Zerstörung und Beschädigung der versicherten Gegenstände.

Ausgeschlossen sind:

1. Schäden, entstanden durch natürliche Beschaffenheit, Verschleiß, Abnutzung, Material-, Konstruk-
tions- oder Herstellungsmängel, Funktionsstörungen, Rost, Witterungseinflüsse, Kratzen, Schrammen
oder Wertminderung.

2. Schäden, entstanden durch Verwendung von Pulver, Patronen oder Munition bei Schusswaffen, für
die sie nach den gesetzlichen Vorschriften nicht zugelassen oder sonst nicht bestimmt oder geeignet
sind.

3. Schäden, entstanden durch Hängen-, Stehen- oder Liegenlassen.

4. Schäden, die von Familienangehörigen durch mut- oder böswillige Beschädigung, Unterschlagung
oder Diebstahl herbeigeführt werden.

5. Schäden, entstanden durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse jeder Art, Bürgerkrieg, Aufruhr, innere
Unruhen, Beschlagnahme, Entziehung oder sonstige Eingriffe von hoher Hand.

6. Schäden, entstanden durch Kernenergie.

7. Mittelbare Schäden, d. h. Schäden, die nicht an dem versicherten Gegenstand selbst entstehen,
insbesondere Vermögensnachteile, Haftpflicht- oder Regressansprüche.

Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, gilt:

1. Der Versicherungsnehmer hat alle Antragsfragen wahrheitsgemäß zu beantworten. Bei schuldhafter
Verletzung dieser Obliegenheit kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 16 bis 21 VVG vom Vertrag
zurücktreten und leistungsfrei sein oder den Versicherungsvertrag nach § 22 VVG anfechten.

2. Eine Gefahrerhöhung ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei einer Gefahr-
erhöhung kann der Versicherer aufgrund der §§ 23 bis 30 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch
leistungsfrei sein.

3. Eine Gefahrerhöhung nach Antragstellung liegt insbesondere vor, wenn sich ein Umstand ändert,
nach dem im Antrag gefragt worden ist.

1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie (Beitrag) bei Aushändigung des Versicherungsschei-
nes oder im Fall des Vertragsabschlusses gemäß §§ 5 oder 5 a VVG nach Ablauf der Widerspruchsfrist
zu zahlen. Folgeprämien am ersten des Monats, in dem ein neues Versicherungsjahr beginnt.

Die Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung der ersten Prämie oder der ersten Rate der ersten Prämie
ergeben sich aus § 38 VVG; im übrigen gilt § 39 VVG. Der Versicherer ist bei Verzug berechtigt, Ersatz
des Verzugsschadens nach § 286 BGB sowie Verzugszinsen nach § 288 BGB oder § 352 HGB zu for-
dern. Rückständige Folgeprämien dürfen nur innerhalb eines Jahres seit Ablauf der nach § 39 VVG für
sie gesetzten Zahlungsfrist eingezogen werden.

2. Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten ausstehende Raten als gestundet. Sie werden sofort fällig,
wenn der Versicherungsnehmer in Verzug gerät oder soweit eine Entschädigung fällig ist.

3. Die Haftung des Versicherers beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, und zwar auch dann, wenn zur Prä-
mienzahlung erst später aufgefordert, die Prämie aber ohne Verzug gezahlt wird. Ist dem Versiche-
rungsnehmer bei Antragstellung bekannt, dass ein Versicherungsfall bereits eingetreten ist, so entfällt
dafür die Haftung.

4. Versicherungsverträge von mindestens einjähriger Dauer verlängern sich von Jahr zu Jahr, wenn sie
nicht spätestens drei Monate vor Ablauf durch eine Partei schriftlich gekündigt werden. Ein Versiche-
rungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des
fünften oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten gekündigt
werden.

§ 4
Gefahrumstände bei Vertrags-
abschluss und Gefahrerhöhung

§ 3
Ausgeschlossene Gefahren
und Schäden

§ 2
Versicherte Gefahren

§ 1
Gegenstand der Versicherung

§ 5
Prämie, Beginn und Ende der
Haftung
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5. Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Vertragszeit oder wird es rückwirkend aufgehoben
oder ist es von Anfang an ungültig, so gebührt dem Versicherer die Prämie oder die Geschäftsgebühr
gemäß dem Versicherungsvertragsgesetz (z. B. §§ 40, 68 VVG).

6. Kündigt nach Eintritt eines Versicherungsfalles (§ 13 Ziffer 2) der Versicherungsnehmer, so hat der Ver-
sicherer Anspruch auf die Prämie für das laufende Versicherungsjahr. Kündigt der Versicherer, so hat
er die Prämie für das laufende Versicherungsjahr nach dem Verhältnis der noch nicht abgelaufenen zu
der gesamten Zeit des Versicherungsjahres zurückzuzahlen.

1. Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschrif-
ten, insbesondere die Deklarationsvorschriften der Beförderungsanstalten, einzuhalten.

2. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit
für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versiche-
rers zu befolgen.

3. Der Versicherungsnehmer hat bei Eintritt eines Versicherungsfalles, aus dem er Entschädigung ver-
langt, folgende Obliegenheiten:

3.1 Er hat unverzüglich

– den Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer oder dessen Agenten schriftlich oder
mündlich anzuzeigen;

– einen Schaden durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub, räuberische Erpressung oder ein
sonstiges Abhandenkommen außerdem der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

3.2 Er hat alle zur Wiedererlangung der abhanden gekommenen Gegenstände erforderlichen Maß-
nahmen – ggf. nach Weisung des Versicherers – zu treffen, soweit ihm solche billigerweise zu-
gemutet werden können.

4. Ist ein Schaden an dem einer Transportanstalt übergebenen versicherten Gegenstand äußerlich
erkennbar, so darf die Rücknahme erst erfolgen, wenn der Schaden von der Transportanstalt beschei-
nigt ist. Bei äußerlich nicht erkennbaren Schäden ist nach Empfang die Eisenbahn schriftlich unver-
züglich nach der Entdeckung des Schadens, spätestens innerhalb sieben Tagen, die Post auf dem
kürzesten Wege innerhalb 24 Stunden, die Schiffs- und Flugleitung innerhalb der dafür vorgeschrie-
benen Zeit zur vorschriftsmäßigen Feststellung des Schadens aufzufordern.

5. Wenn für den entstandenen Schaden eine Transportanstalt, ein Hotelbesitzer oder eine andere dritte
Person verantwortlich ist, so hat der Versicherungsnehmer den Regress gegen diese, soweit möglich,
sicherzustellen. Die Regressansprüche sind auf Verlangen des Versicherers diesem zu übertragen,
ihm sind auch die Dokumente und sonstigen Beweismittel ohne Verzug evtl. gegen Erstattung der
Kosten zur Verfügung zu stellen sowie alle gewünschten Aufklärungen zu geben.

6. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit gemäß Nr. 1, so kann der Versicherer gemäß 
§ 6 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei sein.

7. Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit gemäß Nr. 2 bis 5, so kann der Versicherer gemäß
§§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein.

Wurden bestimmte abhanden gekommene Sachen der Polizeidienststelle nicht angezeigt, so kann
die Entschädigung nur für diese Sachen verweigert werden.

8. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss weder auf die Feststellung des Versiche-
rungsfalles noch auf die Feststellung oder den Umfang der Entschädigung, so entfällt die Leistungs-
freiheit gemäß Nr. 7, wenn die Verletzung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers ernst-
haft zu beeinträchtigen, und wenn außerdem den Versicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden
trifft.

1. Als Versicherungswert gilt der Zeitwert. Das ist derjenige Betrag, der erforderlich ist, um Gegenstände
gleicher Art und Qualität am Tage des Schadens anzuschaffen unter billiger Berücksichtigung des sich
aus dem Unterschied zwischen neu und alt ergebenden Minderwertes.

2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert z. Z. des Eintritts des Versicherungs-
falls (Unterversicherung), so wird nur derjenige Teil des Schadens ersetzt, der sich zum ganzen
Schaden verhält wie die Versicherungssumme zum Versicherungswert.

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert der versicherten Sachen erheblich, so kann der Ver-
sicherungsnehmer als auch der Versicherer nach Maßgabe des § 51 VVG die Herabsetzung der
Versicherungssumme und der Prämie verlangen.

2. Im Falle einer Doppelversicherung gelten §§ 59 und 60 VVG.

1. Bei Totalverlust aller bzw. einzelner versicherter Gegenstände bzw. bei einer dem Totalverlust gleich-
zusetzenden Reparaturunwürdigkeit ersetzt der Versicherer den Zeitwert am Schadentag bis zur Höhe
der vollen bzw. anteiligen Versicherungssumme.

Reparaturunwürdigkeit liegt vor, wenn die Wiederherstellungs- oder Neubeschaffungskosten der Teil-
stücke einschließlich der Nebenkosten den Zeitwert des betreffenden versicherten Gegenstandes am
Schadentag erreichen oder überschreiten.

§ 6
Obliegenheiten des Versicherungs-
nehmers

§ 7
Versicherungswert,
Unterversicherung

§ 8
Überversicherung,
Doppelversicherung

§ 9
Festsetzung der Entschädigung
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2. Bei Beschädigung der versicherten Gegenstände ersetzt der Versicherer die erforderlichen und vom
Versicherungsnehmer nachzuweisenden Reparaturkosten. Wertminderungsansprüche bleiben aus-
geschlossen. Sollte im Verlauf der Reparatur eine Beschaffung von Ersatzteilen erforderlich sein, so
werden wegen des Unterschiedes „neu für alt“ und etwaiger Fabrikationsverbesserungen von den
Kosten dieser Ersatzbeschaffung die folgenden Abzüge vorgenommen:

a) bei 2 bis 3 Jahre alten Gegenständen 5,0 %

b) bei 4 bis 5 Jahre alten Gegenständen 7,5 %

c) bei 6 bis 7 Jahre alten Gegenständen 15,0 %

d) bei 8 bis 9 Jahre alten Gegenständen 24,0 %

e) bei mehr als 9 Jahre alten Gegenständen 40,0 %

1. Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach ihrer endgültigen Feststellung durch den
Versicherer gezahlt, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Schadens als Teilzahlung der Betrag
verlangt werden, der nach Lage der Sachen mindestens zu zahlen ist.

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1 Prozent unter dem Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 Prozent und höchstens mit 6 Prozent pro Jahr.

Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines Monats seit Anzeige des Schadens
gezahlt wird. Zinsen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist.

3. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagzahlung und der Beginn der Verzinsung verschieben sich
um den Zeitraum, um den die Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde oder der
Höhe nach durch Verschulden des Versicherungsnehmers verzögert wurde.

4. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben:

4.1 wenn Zweifel über die Berechtigung des Versicherungsnehmers zum Zahlungsempfang bestehen,
bis zur Beibringung der erforderlichen Nachweisung;

4.2 wenn eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersuchung aus Anlass des Schadens gegen den
Versicherungsnehmer eingeleitet ist, bis zur Erledigung dieser Untersuchung.

1. Führt der Versicherungsnehmer den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig herbei, so ist der Ver-
sicherer von jeder Entschädigungspflicht frei.

2. Macht der Versicherungsnehmer sich bei den Verhandlungen über die Ermittlung der Entschädigung
einer arglistigen Täuschung schuldig, so ist der Versicherer von jeder Entschädigungspflicht frei, und
zwar auch dann, wenn die arglistige Täuschung sich auf Sachen bezieht, die durch einen anderen
zwischen den Parteien über dieselbe Gefahr abgeschlossenen Vertrag versichert sind.

Die für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen der §§ 6 und 11 finden im Falle der Versiche-
rung für fremde Rechnung auf den Versicherten entsprechende Anwendung.

1. Die Versicherung verlängert sich jeweils beim Ablauf stillschweigend zu den bisherigen Prämien und
Bedingungen um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht mindestens drei Monate vor Ablauf von dem Ver-
sicherungsnehmer oder von dem Versicherer schriftlich gekündigt wird.

2. Nach Eintritt eines Versicherungsfalles können beide Parteien den Versicherungsvertrag kündigen.
Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat nach dem Abschluss der
Verhandlungen über die Entschädigung zugehen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem
Monat einzuhalten. Kündigt der Versicherungsnehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung
sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch spätestens zum Schluss der laufenden
Versicherungsperiode.

Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten gerichtlich geltend
gemacht wird, nachdem der Versicherer ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.

Die Bestimmung des § 12 Abs. 1 und 2 VVG bleibt unberücksichtigt.

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände gemäß §§ 17, 21, 29
ZPO und § 48 VVG.

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen
Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland. Dies gilt insbesondere für die im Anhang aufgeführten
Gesetzesbestimmungen, die nach Maßgabe der Versicherungsbedingungen Inhalt des Versicherungs-
vertrages sind.

§ 10
Schadenzahlung

§ 11
Verwirkung der Entschädigung

§ 12
Versicherung für fremde Rechnung

§ 13
Verlängerung des Versicherungs-
vertrages, Kündigungsklausel

§ 14
Ausschlussfrist

§ 15
Gerichtsstand

§ 16
Schlussbestimmung
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Sonderbedingungen für die Neuwertversicherung von
Jagd- und Sportwaffen nebst Zubehör – (Fassung 1998)
– Gelten, soweit im Versicherungsschein nichts anderes besonders beurkundet ist –

Die §§ 7 Abs. 1 und 9 der „Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Jagd- und Sportwaffen
nebst Zubehör“ werden durch die nachfolgenden Bedingungen ersetzt:

1. Als Versicherungswert gilt der allgemein gültige Wiederbeschaffungspreis (Neuwert) nach den bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles geltenden Preisen.

2. Bei Totalverlust aller bzw. einzelner versicherter Gegenstände bzw. bei einer dem Totalverlust gleich-
zusetzenden Reparaturunwürdigkeit ersetzt der Versicherer den Neuwert am Schadentag bis zur Höhe
der vollen bzw. anteiligen Versicherungssumme. Reparaturunwürdigkeit liegt vor, wenn die Wieder-
herstellungs- und Neubeschaffungskosten der Teilstücke einschließlich der Nebenkosten den Neu-
wert des betreffenden versicherten Gegenstandes am Schadentag erreichen und überschreiten.

3. Bei Beschädigung der versicherten Gegenstände ersetzt der Versicherer die erforderlichen und vom
Versicherungsnehmer nachzuweisenden Reparaturkosten. Wertminderungsansprüche bleiben aus-
geschlossen.

4. Ist der Zeitwert einer Sache niedriger als 50 % des Neuwertes, so gilt als Versicherungswert der Zeit-
wert. Das ist derjenige Betrag, der erforderlich ist, um Gegenstände gleicher Art und Qualität am Tage
des Schadens anzuschaffen unter billiger Berücksichtigung des sich aus dem Unterschied zwischen
neu und alt ergebenden Minderwertes.

5. Die Versicherungssumme bildet in jedem Falle die äußerste Grenze der Ersatzpflicht.
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Auszug aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Handels-
gesetzbuch (HGB) und der Zivilprozessordnung (ZPO)

§ 5 VVG (1) Weicht der Inhalt des Versicherungsscheins von dem Antrag oder den getroffenen Vereinbarungen ab,
so gilt die Abweichung als genehmigt, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats
nach Empfang des Versicherungsscheins schriftlich widerspricht.

(2) Diese Genehmigung ist jedoch nur dann anzunehmen, wenn der Versicherer den Versicherungsneh-
mer bei Aushändigung des Versicherungsscheins darauf hingewiesen hat, dass Abweichungen als
genehmigt gelten, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb eines Monats nach Empfang des
Versicherungsscheins schriftlich widerspricht. Der Hinweis hat durch besondere schriftliche Mittei-
lung oder durch einen auffälligen Vermerk in dem Versicherungsschein, der aus dem übrigen Inhalt
des Versicherungsscheins hervorgehoben ist, zu geschehen; auf die einzelnen Abweichungen ist
besonders aufmerksam zu machen.

(3) Hat der Versicherer den Vorschriften des Absatzes 2 nicht entsprochen, so ist die Abweichung für den
Versicherungsnehmer unverbindlich und der Inhalt des Versicherungsantrags insoweit als vereinbart
anzusehen.

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherungsnehmer darauf verzichtet, den Vertrag wegen Irr-
tums anzufechten, ist unwirksam.

§ 5 a VVG (1) Hat der Versicherer dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen
nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach § 10 a des Versicherungsaufsichtsgesetzes
unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedin-
gungen und der weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abge-
schlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn Tagen nach Überlassung der
Unterlagen schriftlich widerspricht. Satz 1 ist nicht auf Versicherungsverträge bei Pensionskassen
anzuwenden, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen. § 5 bleibt unberührt.

(2) Der Lauf der Frist beginnt erst, wenn dem Versicherungsnehmer der Versicherungsschein und die
Unterlagen nach Absatz 1 vollständig vorliegen und der Versicherungsnehmer bei Aushändigung des
Versicherungsscheins schriftlich, in drucktechnisch deutlicher Form über das Widerspruchsrecht, den
Fristbeginn und die Dauer belehrt worden ist. Der Nachweis über den Zugang der Unterlagen obliegt
dem Versicherer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerspruchs. Abwei-
chend von Satz 1 erlischt das Recht zum Widerspruch jedoch ein Jahr nach Zahlung der ersten Prämie.

(3) Gewährt der Versicherer auf besonderen Antrag des Versicherungsnehmers sofortigen Versicherungs-
schutz, so kann der Verzicht auf Überlassung der Versicherungsbedingungen und der Verbraucherin-
formation bei Vertragsschluss vereinbart werden. Die Unterlagen sind dem Versicherungsnehmer auf
Anforderung, spätestens mit dem Versicherungsschein zu überlassen. Wenn der Versicherungsvertrag
sofortigen Versicherungsschutz gewährt, hat der Versicherungsnehmer insoweit kein Widerspruchs-
recht nach Absatz 1.

§ 6 VVG (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versiche-
rungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unver-
schuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem er von
der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei denn,
dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines
Monats nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die von dem Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der
Gefahr oder der Verhütung einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so kann
sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen
Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder den Umfang der ihm obliegenden Leistung gehabt
hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Ein-
tritt des Versicherungsfalls dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechts-
folge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grob-
fahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als die Verletzung Ein-
fluss weder auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der
dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt
berechtigt sein soll, ist unwirksam.

§ 8 VVG (1) Eine Vereinbarung, nach welcher ein Versicherungsverhältnis als stillschweigend verlängert gilt, wenn
es nicht vor dem Ablauf der Vertragszeit gekündigt wird, ist insoweit nichtig, als sich die jedesmalige
Verlängerung auf mehr als ein Jahr erstrecken soll.
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(2) Ist ein Versicherungsverhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen (dauernde Versicherung), so kann
es von beiden Teilen nur für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. Die
Kündigungsfrist muss für beide Teile gleich sein und darf nicht weniger als einen Monat, nicht mehr
als drei Monate betragen. Auf das Kündigungsrecht können die Parteien in gegenseitigem Einver-
ständnis bis zur Dauer von zwei Jahren verzichten.

(3) Ein Versicherungsverhältnis, das für eine Dauer von mehr als fünf Jahren eingegangen worden ist,
kann zum Ende des fünften oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei
Monaten gekündigt werden. Satz 1 gilt nicht für die Lebens- und Krankenversicherung.

(4) Wird mit Ausnahme der Lebensversicherung ein Versicherungsverhältnis mit einer längeren Laufzeit
als einem Jahr geschlossen, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn
Tagen ab Unterzeichnung des Versicherungsantrages seine auf den Vertragsabschluss gerichtete Wil-
lenserklärung schriftlich widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versicherungsnehmer über sein
Widerrufsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch Unterschrift bestätigt hat.
Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Widerrufsrecht einen Monat nach Zahlung der ersten Prä-
mie. Das Widerrufsrecht besteht nicht, wenn und soweit der Versicherer auf Wunsch des Versiche-
rungsnehmers sofortigen Versicherungsschutz gewährt oder wenn die Versicherung nach dem Inhalt
des Antrages für die bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit des Ver-
sicherungsnehmers bestimmt ist.

(5) Bei der Lebensversicherung kann der Versicherungsnehmer innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen
nach Abschluss des Vertrages vom Vertrag zurücktreten. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung der Rücktrittserklärung. Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer über sein Rücktrittsrecht belehrt und der Versicherungsnehmer die Belehrung durch
Unterschrift bestätigt hat. Unterbleibt die Belehrung, so erlischt das Rücktrittsrecht einen Monat nach
Zahlung der ersten Prämie. Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung auf Versicherungsverhältnisse
bei Pensionskassen, die auf arbeitsvertraglichen Regelungen beruhen.

(6) Die Absätze 4 und 5 finden keine Anwendung, soweit der Versicherungsnehmer ein Widerspruchs-
recht nach § 5a hat.

§ 12 VVG (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei Jahren, bei der Lebensversicherung in
fünf Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die Leistung verlangt wer-
den kann.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer angemeldet worden, so ist die Ver-
jährung bis zum Eingang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers gehemmt.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht
innerhalb von sechs Monaten gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen Anspruch unter Angabe der mit
dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat.

§ 16 VVG (1) Der Versicherungsnehmer hat bei der Schließung des Vertrags alle ihm bekannten Umstände, die für
die Übernahme der Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind die Gefahrum-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein Umstand, nach welchem der Versi-
cherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der Ver-
sicherer von dem Vertrag zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstan-
des deshalb unterblieben ist, weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arg-
listig entzogen hat.

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte oder
wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist.

§ 17 VVG (1) Der Versicherer kann von dem Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblichen Umstand
eine unrichtige Anzeige gemacht worden ist.

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzei-
ge ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist.

§ 18 VVG Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrumstände an Hand schriftlicher, von dem Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach wel-
chem nicht ausdrücklich gefragt worden ist, nur im Fall arglistiger Verschweigung zurücktreten.

§ 19 VVG Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht geschlos-
sen, so kommt für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertre-
ters, sondern auch die Kenntnis und die Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versiche-
rungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige eines erheblichen Umstandes ohne Verschulden unter-
blieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst ein Verschul-
den zur Last fällt.
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§ 20 VVG (1) Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in wel-
chem der Versicherer von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.

(2) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versicherungsnehmer. Im Fall des Rücktritts sind,
soweit dieses Gesetz nicht in Ansehung der Prämie ein anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet,
einander die empfangenen Leistungen zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von der Zeit des Emp-
fangs an zu verzinsen.

§ 21 VVG Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung
zur Leistung gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist,
keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers
gehabt hat. 

§ 22 VVG Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten,
bleibt unberührt. 

§ 23 VVG (1) Nach dem Abschluss des Vertrags darf der Versicherungsnehmer nicht ohne Einwilligung des Versi-
cherers eine Erhöhung der Gefahr vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten.

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer Kenntnis davon, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Ver-
sicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer
unverzüglich Anzeige zu machen. 

§ 24 VVG (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versi-
cherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf
einem Verschulden des Versicherungsnehmers, so braucht dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf
eines Monats gegen sich gelten zu lassen.

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt
wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der
Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung bestanden hat. 

§ 25 VVG (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden
des Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflich-
tung zur Leistung frei, wenn die in § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird
und der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt, in welchem die Anzeige dem
Versicherer hätte zugehen müssen, eintritt, es sei denn, dass ihm in diesem Zeitpunkt die Erhöhung
der Gefahr bekannt war.

(3) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt auch dann bestehen, wenn zur Zeit des Eintritts
des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung
nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-
rungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.

§ 26 VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 finden keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhö-
hung der Gefahr durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für welches der Versicherer
haftet, oder durch ein Gebot der Menschlichkeit veranlasst wird.

§ 27 VVG (1) Tritt nach dem Abschluss des Vertrags eine Erhöhung der Gefahr unabhängig von dem Willen des Ver-
sicherungsnehmers ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhal-
tung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu kündigen. Die Vorschriften des § 24 Abs. 2 finden
Anwendung.

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versi-
cherer unverzüglich Anzeige zu machen.

§ 28 VVG (1) Wird die in § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeit-
punkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit
des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine
Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen Einfluss auf den Eintritt des Ver-
sicherungsfalls und auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

§ 29 VVG Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Gefahrerhöhung kommt auch dann
nicht in Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass das Versicherungsver-
hältnis durch die Gefahrerhöhung nicht berührt werden soll.
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§ 29 a VVG Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 finden auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und
Annahme des Versicherungsantrags eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme
des Antrags nicht bekannt war.

§ 30 VVG (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Titels zum
Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist, in Ansehung eines Teils der Gegenstände oder Personen
vor, auf welche sich die Versicherung bezieht, so steht dem Versicherer das Recht des Rücktritts oder
der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, dass für diesen allein der Versiche-
rer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen haben würde.

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktritts oder der Kündigung in Ansehung eines Teiles der
Gegenstände oder Personen Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versiche-
rungsverhältnis in Ansehung des übrigen Teiles zu kündigen; die Kündigung kann nicht für einen spä-
teren Zeitpunkt als den Schluss der Versicherungsperiode geschehen, in welcher der Rücktritt des Ver-
sicherers oder seine Kündigung wirksam wird.

(3) Liegen in Ansehung eines Teiles der Gegenstände oder Personen, auf welche sich die Versicherung
bezieht, die Voraussetzungen vor, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschrif-
ten über die Gefahrerhöhung von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, so findet auf die Befreiung die
Vorschrift des Absatzes 1 entsprechende Anwendung.

§ 31 VVG Erhöht der Versicherer aufgrund einer Anpassungsklausel die Prämie, ohne dass sich der Umfang des Ver-
sicherungsschutzes ändert, so kann der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach Eingang der
Mitteilung des Versicherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Erhöhung, das Versicherungsverhältnis kündigen.

§ 38 VVG (1) Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zah-
lung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch
auf die Prämie nicht innerhalb von drei Monaten vom Fälligkeitstage an gerichtlich geltend gemacht
wird.

(2) Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls noch nicht gezahlt, so ist der Versicherer von
der Verpflichtung zur Leistung frei. 

§ 39 VVG (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer
auf dessen Kosten schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unter-
zeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen
anzugeben, die nach den Absätzen 2, 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestim-
mung, die ohne Beachtung dieser Vorschriften erfolgt, ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des
Eintritts mit der Zahlung der Prämie oder der geschuldeten Zinsen oder Kosten im Verzuge, so ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im
Verzuge ist, das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Kündi-
gung kann bereits bei der Bestimmung der Zahlungsfrist dergestalt erfolgen, dass sie mit Fristablauf
wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im Verzuge ist;
hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen. Die Wirkungen der
Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündigung
oder, falls die Kündigung mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats
nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern nicht der Versicherungsfall bereits
eingetreten ist.

(4) Soweit die in den Absätzen 2, 3 bezeichneten Rechtsfolgen davon abhängen, dass Zinsen oder
Kosten nicht gezahlt worden sind, treten sie nur ein, wenn die Fristbestimmung die Höhe der Zinsen
oder den Betrag der Kosten angibt.

§ 40 VVG (1) Wird das Versicherungsverhältnis wegen Verletzung einer Obliegenheit oder wegen Gefahrerhöhung
auf Grund der Vorschriften des zweiten Titels durch Kündigung oder Rücktritt aufgehoben oder wird
der Versicherungsvertrag durch den Versicherer angefochten, so gebührt dem Versicherer gleichwohl
die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in der er von der Verletzung der Obliegenheit,
der Gefahrerhöhung oder von dem Anfechtungsgrund Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in
der folgenden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die Prämie bis zur Beendigung des Ver-
sicherungsverhältnisses.

(2) Wird das Versicherungsverhältnis wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prämie nach § 39 gekündigt,
so gebührt dem Versicherer die Prämie bis zur Beendigung der laufenden Versicherungsperiode. Tritt
der Versicherer nach § 38 Abs. 1 zurück, so kann er nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlan-
gen.

(3) Endet das Versicherungsverhältnis nach § 13 oder wird es vom Versicherer auf Grund einer Vereinba-
rung nach § 14 gekündigt, so kann der Versicherungsnehmer den auf die Zeit nach der Beendigung
des Versicherungsverhältnisses entfallenden Teil der Prämie unter Abzug der für diese Zeit aufgewen-
deten Kosten zurückfordern.
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§ 48 VVG (1) Hat ein Versicherungsagent den Vertrag vermittelt oder abgeschlossen, so ist für Klagen, die aus dem
Versicherungsverhältnis gegen den Versicherer erhoben werden, das Gericht des Ortes zuständig, wo
der Agent zur Zeit der Vermittlung oder Schließung seine gewerbliche Niederlassung oder in Erman-
gelung einer gewerblichen Niederlassung seinen Wohnsitz hatte. 

(2) Die nach Absatz 1 begründete Zuständigkeit kann durch Vereinbarung nicht ausgeschlossen werden.

§ 51 VVG (1) Ergibt sich, dass die Versicherungssumme den Wert des versicherten lnteresses (Versicherungswert)
erheblich übersteigt, so kann sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen,
dass zur Beseitigung der Überversicherung die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minde-
rung der Prämie, mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird.

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlass
eines Krieges verursacht oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versiche-
rungsnehmer das Verlangen nach Absatz 1 mit Wirkung vom Eintritt der Überversicherung ab stellen.

(3) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht, sich aus der Überversicherung einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig; dem Versicherer gebührt,
sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kenntnis hatte, die Prämie bis zum
Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 55 VVG Der Versicherer ist, auch wenn die Versicherungssumme höher ist als der Versicherungswert zur Zeit des
Eintritts des Versicherungsfalls, nicht verpflichtet, dem Versicherungsnehmer mehr als den Betrag des
Schadens zu ersetzen.

§ 56 VVG Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintritts des Versicherungs-
falls (Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versi-
cherungssumme zu diesem Wert.

§ 58 VVG (1) Wer für ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern Versicherung nimmt, hat
jedem Versicherer von der anderen Versicherung unverzüglich Mitteilung zu machen.

(2) In der Mitteilung ist der Versicherer, bei welchem die andere Versicherung genommen worden ist, zu
bezeichnen und die Versicherungssumme anzugeben.

§ 59 VVG (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und übersteigen die Ver-
sicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die
Summe der Entschädigungen, die von jedem einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Ver-
sicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), so sind die Versicherer in der
Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den
Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt, der Versicherungsnehmer aber im
ganzen nicht mehr als den Betrag des Schadens verlangen kann.

(2) Die Versicherer sind im Verhältnis zueinander zu Anteilen nach Maßgabe der Beträge verpflichtet,
deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig obliegt. Findet auf eine der
Versicherungen ausländisches Recht Anwendung, so kann der Versicherer, für den das ausländische
Recht gilt, gegen den anderen Versicherer einen Anspruch auf Ausgleichung nur geltend machen,
wenn er selbst nach dem für ihn maßgebenden Recht zur Ausgleichung verpflichtet ist

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nich-
tig; dem Versicherer gebührt, sofern er nicht bei der Schließung des Vertrags von der Nichtigkeit Kennt-
nis hatte, die Prämie bis zum Schluss der Versicherungsperiode, in welcher er diese Kenntnis erlangt.

§ 60 VVG (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist,
ohne Kenntnis von dem Entstehen der Doppelversicherung geschlossen, so kann er verlangen, dass
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßiger
Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung nicht
gedeckt ist.

(2) Das Gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der meh-
reren Versicherungen der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Falle die mehreren
Versicherungen gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer geschlossen worden, so kann der
Versicherungsnehmer nur verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und Prämien
verlangen.

(3) Die Aufhebung oder Herabsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der
sie verlangt wird. Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der
Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung
Kenntnis erlangt hat.

§ 62 VVG (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei dem Eintritt des Versicherungsfalls nach Möglichkeit für
die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers
zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere
Versicherer beteiligt und sind von ihnen entgegenstehende Weisungen gegeben, so hat der Versiche-
rungsnehmer nach eigenem pflichtmäßigen Ermessen zu handeln.
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(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Obliegenheiten verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit
beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der
Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen wäre.

§ 66 VVG (1) Der Versicherer hat die Kosten, welche durch die Ermittlung und Feststellung des ihm zur Last fallen-
den Schadens entstehen, dem Versicherungsnehmer insoweit zu erstatten, als ihre Aufwendung den
Umständen nach geboten war.

(2) Die Kosten, welche dem Versicherungsnehmer durch die Zuziehung eines Sachverständigen oder
eines Beistandes entstehen, hat der Versicherer nicht zu erstatten, es sei denn, dass der Versiche-
rungsnehmer nach dem Vertrag zu der Zuziehung verpflichtet war.

(3) Bei einer Unterversicherung sind die dem Versicherer zur Last fallenden Kosten nur nach dem in den
§§ 56, 57 bezeichneten Verhältnis zu erstatten.

§ 67 VVG (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Anspruch auf Ersatz des Schadens gegen einen Dritten zu, so
geht der Anspruch auf den Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden
ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden.
Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur Sicherung des
Anspruchs dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er
aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher
Gemeinschaft lebenden Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch
geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden vorsätzlich verursacht hat.

§ 68 VVG (1) Besteht das versicherte Interesse bei dem Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versi-
cherung für ein künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das
Interesse nicht zur Entstehung, so ist der Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der
Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die
Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt wor-
den wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt.

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch
eine behördliche Maßnahme aus Anlass eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die
unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der
Dauer der Gefahrtragung entspricht.

(4) Fällt das versicherte Interesse weg, weil der Versicherungsfall eingetreten ist, so gebührt dem Versi-
cherer die Prämie für die laufende Versicherungsperiode.

§ 69 VVG (1) Wird die versicherte Sache von dem Versicherungsnehmer veräußert, so tritt an Stelle des Veräußerers
der Erwerber in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis sich erge-
benden Rechte und Pflichten des Versicherungsnehmers ein.

(2) Für die Prämie, welche auf die zur Zeit des Eintritts laufende Versicherungsperiode entfällt, haften der
Veräußerer und der Erwerber als Gesamtschuldner.

(3) Der Versicherer hat in Ansehung der durch das Versicherungsverhältnis gegen ihn begründeten For-
derungen die Veräußerung erst dann gegen sich gelten zu lassen, wenn er von ihr Kenntnis erlangt;
die Vorschriften der §§ 406 bis 408 des Bürgerliche Gesetzbuches finden entsprechende Anwendung.

§ 70 VVG (1) Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist
von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Versicherer es nicht innerhalb
eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er von der Veräußerung Kenntnis erlangt.

(2) Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis zu kündigen; die Kündigung kann nur mit
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Das Kündi-
gungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats nach dem Erwerb ausgeübt wird; hatte der
Erwerber von der Versicherung keine Kenntnis, so bleibt das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen, in welchem der Erwerber von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

(3) Wird das Versicherungsverhältnis auf Grund dieser Vorschriften gekündigt, so hat der Veräußerer dem
Versicherer die Prämie zu zahlen, jedoch nicht über die zur Zeit der Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses laufende Versicherungsperiode hinaus; eine Haftung des Erwerbers für die Prämie fin-
det in diesen Fällen nicht statt.

§ 71 VVG (1) Die Veräußerung ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen. Wird die Anzeige weder von dem Erwer-
ber noch von dem Veräußerer unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur
Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in wel-
chem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen.

(2) Die Verpflichtung des Versicherers zur Leistung bleibt bestehen, wenn ihm die Veräußerung in dem
Zeitpunkt bekannt war, in welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und
eine Kündigung nicht erfolgt ist.
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§ 79 VVG (1) Soweit nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsneh-
mers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kennt-
nis und das Verhalten des Versicherten in Betracht.

(2) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen geschlos-
sen worden ist oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war.

(3) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und bei der
Schließung den Mangel des Auftrags dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand,
dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlossen ist, nicht gegen sich gelten zu lassen.

§ 286 BGB (1) Der Schuldner hat dem Gläubiger den durch den Verzug entstehenden Schaden zu ersetzen.

(2) Hat die Leistung infolge des Verzugs für den Gläubiger kein Interesse, so kann dieser unter Ablehnung
der Leistung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Die für das vertragsmäßige Rücktritts-
recht geltenden Vorschriften der §§ 346 bis 356 finden entsprechende Anwendung.

§ 288 BGB (1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs mit vier vom Hundert für das Jahr zu verzinsen. Kann der
Gläubiger aus einem anderen Rechtsgrunde höhere Zinsen verlangen, so sind diese fortzuentrichten.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 352 HGB (1) Die Höhe der gesetzlichen Zinsen, mit Einschluss der Verzugszinsen, ist bei beiderseitigen Handels-
geschäften fünf vom Hundert für das Jahr. Das gleiche gilt, wenn für eine Schuld aus einem solchen
Handelsgeschäfte Zinsen ohne Bestimmung des Zinsfußes versprochen sind.

(2) Ist in diesem Gesetzbuche die Verpflichtung zur Zahlung von Zinsen ohne Bestimmung der Höhe aus-
gesprochen, so sind darunter Zinsen zu fünf vom Hundert für das Jahr zu verstehen.

§ 17 ZPO (1) Der allgemeine Gerichtsstand der Gemeinden, der Korporationen sowie derjenigen Gesellschaften,
Genossenschaften oder anderen Vereine und derjenigen Stiftungen, Anstalten und Vermögensmas-
sen, die als solche verklagt werden können, wird durch ihren Sitz bestimmt. Als Sitz gilt, wenn sich
nichts anderes ergibt, der Ort, wo die Verwaltung geführt wird.

(2) Gewerkschaften haben den allgemeinen Gerichtsstand bei dem Gericht, in dessen Bezirk das Berg-
werk liegt, Behörden, wenn sie als solche verklagt werden können, bei dem Gericht ihres Amtssitzes.

(3) Neben dem durch die Vorschriften dieses Paragraphen bestimmten Gerichtsstand ist ein durch Statut
oder in anderer Weise besonders geregelter Gerichtsstand zulässig.

§ 21 ZPO Hat jemand zum Betriebe einer Fabrik, einer Handlung oder eines anderen Gewerbes eine Niederlassung,
von der aus unmittelbar Geschäfte geschlossen werden, so können gegen ihn alle Klagen, die auf den
Geschäftsbetrieb der Niederlassung Bezug haben, bei dem Gericht des Ortes erhoben werden, wo die
Niederlassung sich befindet.

Der Gerichtsstand der Niederlassung ist auch für Klagen gegen Personen begründet, die ein mit Wohn- und
Wirtschaftsgebäuden versehenes Gut als Eigentümer, Nutznießer oder Pächter bewirtschaften, soweit
diese Klagen die auf die Bewirtschaftung des Gutes sich beziehenden Rechtsverhältnisse betreffen.

§ 29 ZPO (1) Für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Bestehen ist das Gericht des Ortes
zuständig, an dem die streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.

(2) Eine Vereinbarung über den Erfüllungsort begründet die Zuständigkeit nur, wenn die Vertragsparteien
Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des Handelsgesetzbuches bezeichneten Gewerbetreibenden gehö-
ren, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliche Sondervermögen sind.

* Z. B. in § 110 Abs. 2, §§ 111, 161, 353, 354 Abs. 2 § 355 HGB.
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Merkblatt zur Datenverarbeitung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung
(EDV) erfüllen. Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch
bietet die EDV einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als
die bisherigen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person
wurde durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nut-
zung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene
eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der
Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnissen
geschieht oder soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und
kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Aus-
schluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine
sichere Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungser-
klärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertra-
ges hinaus, endet jedoch – außer in der Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung
des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf. 

Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u.U. nicht zu
einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung
kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der
Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie beispielsweise bei einem Arzt, einem Berufsge-
heimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der
Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist daher im Antrag auch eine Schwei-
gepflichtentbindungsklausel enthalten. 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die Datenverarbeitung und Datennutzung
nennen.

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. 

Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungs-
technische Daten, wie z.B. Versicherungsnummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z.B. eines Ver-
mittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). 

Bei einem Versicherungsfall speichern wir entsprechend der Vertragsart Angaben zum Schaden und ggf.
auch Angaben von Dritten, wie z.B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Feststellung
Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Aus-
zahlungsbetrag (Leistungsdaten).

Im Interesse unserer Versicherungsnehmer achten wir wie alle Versicherer stets auf einen Ausgleich der
von uns übernommenen Risiken. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversi-
cherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungs-
technische Angaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der
Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung gestellt.

In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen ebenfalls entspre-
chende Daten übergeben werden.

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, jeder Vertragsände-
rung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und für die Schaden-
abwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z.B. frühere Krankheiten und Versicherungs-
fälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, abgelehnte
oder gekündigte). 

Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es
erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf Anfragen
zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (§ 59 VVG Doppelversicherungen, § 67 VVG gesetzlicher For-
derungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter
den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie z.B. Name und Anschrift, Kfz-
Kennzeichen, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schaden-
höhe und Schadentag.

3.
Datenübermittlung an andere
Versicherer

2.
Datenübermittlung an 
Rückversicherer

1.
Datenspeicherung bei Ihrem
Versicherer

Beispiele für die Daten-
verarbeitung und -nutzung

Schweigepflicht-
entbindungserklärung

Einwilligungserklärung

Vorbemerkung
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Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weite-
ren Aufklärung des Sachverhalts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen ande-
rer Versicherer zu beantworten. 

Dazu bestehen bei den Fachverbänden zentrale Hinweissysteme bzw. werden zentrale Datensammlungen
geführt.

Solche Hinweissysteme gibt es z. B. beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
und dem Verband der privaten Krankenversicherung e. V. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und
deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt werden dürften, also
nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele:
Kfz-Versicherer:

Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht
des Versicherungsmissbrauchs besteht. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.

Lebensversicherer/Krankenversicherer:

Aufnahme von Sonderrisiken, z.B. Ablehnung des Risikos bzw. Annahme mit Beitragszuschlag

y aus versicherungsmedizinischen Gründen

y auf Grund der Auskünfte anderer Versicherer

y wegen verweigerter Nachuntersuchung.

Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung seitens des Versicherers, Ablehnung des Ver-
trages seitens des Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.

Zweck: Risikoprüfung.

Unfallversicherer: 

Meldung bei 

y erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht, 

y Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäu-
schung eines Unfalls oder von Unfallfolgen, 

y außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung
auf Leistung.

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

Sachversicherer:

Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn auf Grund des Verdachts
des Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadenssummen erreicht
sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren Missbrauchs.

Transportversicherer:

Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs) Schadenfällen, insbesondere in der
Reisegepäckversicherung.

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungsmissbrauch.

Zum Schutz der Versicherten werden einzelne Versicherungsbranchen (z.B. Kranken-, Lebens- und Sach-
versicherung) durch rechtlich selbständige Unternehmen betrieben. 

Um den Kunden einen umfassenden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen
häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentra-
lisiert, wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z.B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch
wenn Sie Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; auch Ihre Versicherungs-
nummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d.h. Ihre allgemei-
nen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Datensammlung geführt.

Dabei sind die sog. Partnerdaten (z.B. Name, Adresse, Kundennummer, Kontonummer, Bankleitzahl,
bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende
Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner genannt wer-
den. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. Im Rah-
men der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vorgelegten oder von ihr genehmigten Funk-
tionsausgliederungen kann diese zentrale Datensammlung auch durch besonders auf die Einhaltung der
Schweigepflicht und des Datenschutz verpflichtete Dritte erfolgen.

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den Versiche-
rungsunternehmen der Gruppe abfragbar.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen
Unternehmen verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der die Vor-
schriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie z.B.
Gesundheits- oder Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung des jeweiligen
Unternehmens.

5.
Datenverarbeitung in und
außerhalb der Unternehmens-
gruppe

4.
Zentrale Hinweissysteme der
Fachverbände
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Unserem Konzern gehören derzeit folgende Unternehmen an:

y Gothaer Versicherungsbank VVaG, Köln

y Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Köln

y Gothaer Lebensversicherung AG, Göttingen

y Gothaer Krankenversicherung AG, Köln

y Asstel Lebensversicherung AG, Köln

y Gothaer Asset Management AG, Göttingen

y Gothaer Rückversicherung AG, Köln

y Asstel Krankenversicherung AG, Köln

y Asstel Sachversicherung AG, Köln

y Car Garantie Versicherung AG, Köln

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermittler zur umfassenden Beratung und
Betreuung der Kunden im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. Kredite, Bausparverträge, Kapitalanlagen,
Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften
außerhalb der Gruppe zusammen, wobei die Zusammenarbeit in der gegenseitigen Vermittlung der jewei-
ligen Produkte und der weiteren Betreuung der so gewonnenen Kunden besteht. Zur Zeit kooperieren wir
mit:

y Aachener Bausparkasse AG, Aachen

y Bankgesellschaft Berlin AG

y Roland-Rechtsschutz-Versicherungs-AG, Köln

In Ihren Versicherungsangelegenheiten (sowie im Rahmen des sonstigen Dienstleistungsangebots unse-
rer Unternehmensgruppe bzw. unserer Kooperationspartner) werden Sie durch einen unserer Vermittler
betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in die-
sem Sinne sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften (sowie im Rahmen der
Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und
Immobiliengesellschaften u.a.).

Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler von uns die für Ihre Betreu-
ung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. Das sind bei-
spielsweise Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Ver-
sicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen (sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben
über andere Finanzdienstleistungen, wie z.B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages). In der Perso-
nenversicherung können ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen an den zuständigen Ver-
mittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen diese personenbezogenen Daten im Rahmen der genannten
Beratung und Betreuung unserer Kunden. Wir informieren unsere Vermittler über Änderungen von kun-
denrelevanten Daten. Jeder Vermittler ist vertraglich und gesetzlich dazu verpflichtet, die Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes und seine besondere Schweigepflicht (z.B. Berufsgeheimnis und Daten-
geheimnis) zu beachten.

Wir teilen Ihnen den Vermittler, der für Ihre Betreuung zuständig ist, mit. Wenn seine Tätigkeit für uns
endet, regeln wir Ihre Betreuung neu und informieren Sie darüber. 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten Wider-
spruchsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.

Wegen eventueller weiterer Auskünfte oder Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten Ihres Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Auskunft,
Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten stets an
Ihren Versicherer.

7.
Weitere Auskünfte und 
Erläuterungen über Ihre Rechte

6.
Betreuung durch 
Versicherungsvermittler
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